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Martin Dörmann, MdB  

Bundestagsrede zum Thema „Leistungsschutzrecht für Presseverleger“ 
in der Plenardebatte am 29. November 2012 

(ZP 19) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Siebenten Ge-

setzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (Drucksache 17/11470) 

 

Frau Präsidentin!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Die SPD lehnt das von der Bundesregie-

rung vorgeschlagene Leistungsschutzrecht 

für Presseverleger ab. Drei Jahre hat 

Schwarz-Gelb gebraucht, um hierzu nach 

vielen Volten hin und her überhaupt einen 

Gesetzentwurf vorzulegen. Es waren drei 

verlorene Jahre für die Medienpolitik. Am 

Ende ist ein Vorschlag herausgekommen, 

der völlig kontraproduktiv ist.  

Denn er wird der Medienlandschaft in 

Deutschland nicht helfen, schafft neue 

Rechtsunsicherheiten und droht, hilfreiche 

Suchmaschinenfunktionen faktisch einzu-

schränken. 

Die Stimmen der Kritiker sind dementspre-

chend vielfältig. Namhafte Urheberrechtler 

warnen vor den negativen Folgen. Der IT-

Branchenverband BITKOM und der BDI 

erwarten eine Schwächung des Innovati-

ons- und Investitionsstandorts Deutsch-

land. Der Vorsitzende der Monopolkom-

mission, Professor Haucap, den ich hier 

ausdrücklich zitieren darf, hält das Ganze 

gar für eine „Schnapsidee“. Selbst Junge 

Union und Junge Liberale fordern heute mit 

den anderen Jugendorganisationen politi-

scher Parteien, den Gesetzentwurf abzu-

lehnen, weil sie darin einen Eingriff in die 

Freiheit des Internets sehen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuel-

len Beispiele der Frankfurter Rundschau 

und Financial Times Deutschland haben 

zuletzt ein schmerzliches Schlaglicht auf 

die Probleme im Zeitungsmarkt geworfen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich aus-

drücklich festhalten: Qualitativ hochwertige 

journalistische Angebote sind von ent-

scheidender Bedeutung für die Meinungs-

vielfalt und unsere Demokratie.  

Guter Journalismus erfordert engagierte 

Journalisten, die von ihrer Arbeit leben 

können. Er erfordert zugleich Recherche, 

Organisation und damit Geld, das letztlich 

von den Presseverlegern verdient werden 

muss, und zwar auch im Internet.  

Es ist daher folgerichtig, dass immer mehr 

Verleger versuchen, Bezahlangebote im 

Netz zu etablieren, und dass sie bereits 

heute bestehende Urheberrechte an Tex-

ten schützen wollen.  

Guter Journalismus hat einen Wert, den es 

zu respektieren gilt. Es ist deshalb selbst-

verständlich nicht hinzunehmen, wenn ein-

zelne Portale urheberrechtlich geschützte 

Zeitungsartikel ohne Zustimmung von Auto-

ren und Verlagen selbst vermarkten und 

auf deren Kosten Geld damit verdienen.  

Dort, wo es heute Probleme bei der 

Rechtsdurchsetzung gibt, sind wir für ver-

besserte Möglichkeiten der Presseverleger, 

damit diese effektiv gegen solche illegalen 

Geschäftsmodelle vorgehen können.  

Das vorgeschlagene Leistungsschutzrecht 

löst die bestehenden Probleme aber gera-

de nicht, sondern schafft neue. Es geht 

letztlich darum, Suchmaschinen entgelt-

pflichtig zu machen und hierüber neue Ein-

nahmequellen zu generieren, und zwar 



 2 

auch dann, wenn sie nach heutiger Rechts-

lage völlig legal verlinken und dabei kurze 

Textteile anzeigen, damit man Artikel in-

haltlich zuordnen kann. 

Aus Sicht der SPD-Fraktion erfüllen Such-

maschinen aber eine wichtige 

Wegweiserfunktion im Internet, die wir er-

halten wollen. Mit technischem und finanzi-

ellem Aufwand erbringen Suchmaschinen 

eine eigene Leistung, die für viele Internet-

user hilfreich ist. Auch die Verlage wollen 

nicht darauf verzichten, gelistet zu werden - 

sie könnten das ja technisch heute schon 

verhindern -; denn sie wollen ja Leser auf 

ihre werbefinanzierten freien Angebote zie-

hen. Es ist deshalb niemandem wirklich 

vermittelbar, dass nun Suchmaschinen, die 

das heutige Urheberrecht nicht verletzen 

und den Verlegern sogar finanzielle Vortei-

le bringen, über ein speziell auf sie zuge-

schnittenes Leistungsschutzrecht ein Ent-

gelt zahlen sollen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD-

Fraktion hat vor wenigen Wochen einen 

umfassenden Antrag zur Sicherung der 

Medienvielfalt und zu qualitativ hochwerti-

gem Journalismus in den Bundestag ein-

gebracht. Leider hat sich die Regierungs-

koalition verweigert, unsere Vorschläge 

aufzunehmen oder zumindest ernsthaft zu 

prüfen. 

Gibt man heute in eine Suchmaschine den 

Begriff „schwarz-gelbe Medienpolitik“ ein, 

findet man leider keinerlei Konzepte, die 

den Herausforderungen wirklich gerecht 

werden. Insofern ist ein Relaunch notwen-

dig. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


